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Magazine

Das Elektrizitats-
marktgesetz
in Kiirze

«Fact Sheet» des Bundesamts
fiir Energie

Offnung des Elektrizitiits-
marktes

Zurzeit konnen die Konsu-
menten ihren Stromlieferanten
nicht frei wihlen. Genau das
dndert sich nun mit dem Elek-
trizitdtsmarktgesetz. Die Elek-
trizititsunternehmen verlieren
ihren  Monopolstatus.  Die
«Offnung  des  Elektrizitits-
marktes» bedeutet Ablosung
von Monopolen durch Konkur-
renz. Allerdings dank Elektri-
zititsmarktgesetz nicht nach
Art des Wilden Westens, son-
dern geordnet und schrittweise.

Ziel des
Elektrizitits-
marktgesetzes
Das Ziel dieses
Gesetzes ist es,
die Offnung des
Strommarktes  so
zu  organisieren,
dass alle Nutzen
daraus ziehen kon-
nen. Die Offnung

rung der Konkurrenz nicht
auf ihre Kosten geht

- die Stromproduktion aus er-
neuerbaren  Energietrigern
fordert, was fiir unsere Um-
welt wichtig ist

— die Elektrizidtsunternehmen
verpflichtet, Massnahmen zur
Umschulung und Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter zu
treffen.

Wichtigste Bestimmungen
des Gesetzes

Die Verbraucher werden ih-
ren Lieferanten wihlen konnen.
Dagegen werden die Stromnet-
ze zwangsldufig Monopole blei-
ben. Um einen Missbrauch zu
verhindern, ordnet das Gesetz
den Monopolbereich. Es sorgt
fiir den diskriminierungsfreien
Netzzugang und regelt die Ver-
glitung der Stromdurchleitung.

des Strommarktes

kommt so oder so.

Sie hat bereits

begonnen.  Zahl-

reiche industriel-
le Verbraucher in
der Schweiz haben
ithre Vertrige mit
Elektrizitdtsunter-
nehmen schon jetzt
neu ausgehandelt.
Elektrizitit ist
wertvoll und wich-
tig. Von daher
kommt die Not-
wendigkeit eines Elektrizitits-
marktgesetzes, welches:

- die Kleinkonsumenten und
die Randregionen vor Be-
nachteiligungen schiitzt

— die Grundversorgung der
Konsumenten gewdhrleistet
(Service public)

— fiir eine ausreichende Ver-
sorgungssicherheit sorgt -
trotz giinstigen Stromprei-
sen

— unsere  Wasserkraftwerke
schiitzt, damit die Einfiih-
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Die lokalen Verteilerwerke
werden weiterhin verschiedene
Titigkeiten wie Produktion,
Netzbetrieb, Einkauf und Ver-
kauf ausiiben konnen. Sie wer-
den jedoch in Zukunft fiir die
Netzfunktion eine getrennte
Kostenrechnung fiihren miis-
sen. Das Ziel dieser Auftren-
nung ist es, die effektiven Kos-
ten der Stromdurchleitung zu
ermitteln und damit Kostenver-
schiebungen von wettbewerbli-
chen Titigkeiten auf die Strom-

durchleitung zu vermeiden. Ein
kosteneffizienter Betrieb ist die
Berechnungsgrundlage fiir die
Vergiitung der Stromdurchlei-
tung. Das Gesetz enthilt keine
Bestimmung, welche die Priva-
tisierung der Elektrizitdtsunter-
nehmen verlangt.

Es ist wichtig, den Service
public aufrechtzuerhalten. Des-
halb verlangt das Gesetz, dass
alle Verbraucher und Produ-
zenten an die Netze ange-
schlossen werden und dass
Massnahmen ergriffen werden
fiir den Fall von zu grossen
regionalen Preisunterschieden
fiir die Netzbenutzung in der
Schweiz.

Wasserkraftwerken, die in-
folge der Marktoffnung in
finanzielle ~ Schwierigkeiten
geraten konnten und jenen,
welche eine Erneuerung ihrer

Anlage planen, sollen Darlehen
gewihrt werden konnen. Da-
durch werden die wichtigsten
einheimischen Energiequellen
gefordert, Arbeitsplidtze und
Steuereinnahmen gesichert.
Das Gesetz ermoglicht die
Kennzeichnung des den Ver-
brauchern gelieferten Stroms.
Dank dieser Kennzeichnung
wird der Verbraucher wissen,
wie die bezogene Elektrizitiit
hergestellt wurde — zum Beis-
piel durch Wasserkraft, Sonne

|
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oder Wind — und woher sie
kommt. So konnen Verbrau-
cher, der Umwelt zuliebe,
eine bestimmte Produktions-
form unterstiitzen.

Es wird die Aufgabe einer
neu gebildeten eidgendssischen
Schiedskommission sein, all-
fllige Streitfille zu entschei-
den, sei es iiber Fragen des Zu-
gangs zum Netz, sei es iiber die
Vergiitung der Durchleitung.

Die Preisiiberwachung wird
ein wachsames Auge auf mog-
licherweise missbriuliche Prei-
se haben und die Wettbewerbs-
kommission wird auf der
Grundlage des Kartellgesetzes
das gute Funktionieren der
Konkurrenz iiberwachen.

Die Schweiz und Europa

Die grossen Hochspannungs-
leitungen, die unser Land
durchqueren, enden
nicht an der Gren-
ze; es sind interna-
tionale Leitungen.
Die Schweiz ist
deshalb Teil des eu-
ropdischen Strom-
marktes.

Die  Europii-
sche Union hat
1997 beschlossen,
den Elektrizitits-
markt schrittweise
zu 6ffnen. Zu die-
sem Zweck haben

die Mitgliedlander
nationale Gesetze
in Kraft gesetzt.
Die Marktoffnung
betrigt zwei Drit-
tel der Stromnach-
frage und wird
sich schnell ver-
grossern.

Die Schweiz ist
nicht verpflichtet,
die Entscheide aus
Briissel nachzuvollziehen. Aber
auf dem Gebiet des Stroms ist
die Schweiz schon lange ein
Teil Europas, so dass es fiir
sie sehr schwierig wire, der
Marktoffnung  entgehen  zu
wollen. Eine isolationistische
Haltung konnte die Versor-
gungssicherheit unseres Landes
mit Strom gefihrden. Das Par-
lament hat das Elektrizitits-
marktgesetz im Dezember 2000
denn auch mit grosser Mehrheit
gutgeheissen.

Bulletin SEV/VSE 20/01



	Das Elektrizitätsmarktgesetz in Kürze

